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Seite 3, Artikel 1 Nummer 1 zur Anfügung der Nummern 7, 8 und 9 in Artikel 2 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2017/565, Nummer 7, einleitender Satzteil: 

anstatt: „7. ‚Nachhaltigkeitspräferenzen‘ die Entscheidung eines Kunden oder potenziellen 

Kunden darüber, ob und, wenn ja, inwieweit eines der folgenden Finanzinstrumente in seine 

Anlage einbezogen werden soll:“ 

muss es heißen: „7. ‚Nachhaltigkeitspräferenzen‘ die Entscheidung eines Kunden oder 

potenziellen Kunden darüber, ob und, wenn ja, inwieweit eines oder mehrere der folgenden 

Finanzinstrumente in seine Anlage einbezogen werden sollen:“ 
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